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§ 783 ABGB Schenkungen an
Pflichtteilsberechtigte

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.01.2024

(1) Auf Verlangen eines P ichtteilsberechtigten oder eines Erben sind Schenkungen an Personen, die dem Kreis der

P ichtteilsberechtigten angehören (§ 757), der Verlassenschaft hinzuzurechnen und auf den P ichtteil der

beschenkten Person oder derjenigen Person, die an deren Stelle tritt, anzurechnen. Ein Geschenknehmer, der im

Zeitpunkt der Schenkung allgemein zum Kreis der p ichtteilsberechtigten Personen gehörte (§ 757) und dem deshalb

kein P ichtteil zukommt, weil er auf seinen P ichtteil verzichtet hat oder die Erbschaft ausgeschlagen hat, kann

ebenfalls die Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte verlangen.

(2) Die Hinzu- und Anrechnung kann auch ein Vermächtnisnehmer verlangen, soweit er zur P ichtteilserfüllung

beizutragen hat oder einen verhältnismäßigen Abzug erleidet.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/757
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/757
file:///

	§ 783 ABGB Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


